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1. Anpassung des Prozesses der Offizialisierung der Geodaten

Kantonaler Rechtsrahmen 2009

• Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG) vom 5. Oktober 2007, 
in Kraft getreten am 1. Juli 2008

• Verordnung über Geoinformation (GeoIV) vom 21. Mai 2008, 
in Kraft getreten am 1. Juli 2008

 Nutzungsplanung = Geobasisdaten des Bundesrechts Nr. 73 und Bestandteil des ÖREB-Katasters (Anhang I GeoIV) 

 Der Bund erstellt ein minimales Geodatenmodell (Art. 9 GeoIV)

 Geobasisdaten, die Eigentumsbeschränkungen umschreiben, müssen historisiert werden (Art. 13 GeoIV)

 GeoIG und GeoIV müssen innert fünf Jahren nach der Publikation des Minimalmodells angewendet werden
(Art. 53 GeoIV)

Informatizzazione dei Piani regolatori
Sezione dello sviluppo territoriale

pag. 4

Vor der Schaffung des Rechtsrahmens von Bund und Kantonen:

o antizipiert die Vorschriften des Bundes für die Minimalmodelle;

o eine erste Norm für die Harmonisierung der Nutzungspläne;

o regelt den Datenaustausch;

o Beginn des Prozesses der Digitalisierung der Nutzungspläne.

1. Anpassung des Prozesses der Offizialisierung der Geodaten

Weisung von 2009
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Art. 7 des Kantonalen Raumentwicklungsgesetzes (Lst) lautet:

1 Die digitalen Geodaten haben Rechtskraft und gehen für die in digitaler Form erlassenen, veröffentlichten und genehmigten

Nutzungspläne der Papierform vor.

Gleichzeitig verpflichtet das Kantonale Geoinformationsgesetz (LCGI) (Art. 3 Bst. f) die
kantonale Verwaltung, Ausführungsbestimmungen für die Geobasisdaten des Bundesrechts zu

erlassen, deren Verwaltung in der Zuständigkeit des Kantons oder der Gemeinden liegt.

1. Anpassung des Prozesses der Offizialisierung der Geodaten

Umsetzung des kantonalen Rechtsrahmens 2012–2021
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Um die Beschränkungen, die sich aus einem Nutzungsplan ergeben, mithilfe von Geodaten zu
verwalten, braucht es eine detailliertere Gliederung als diejenige des Minimalmodells des Bundes.
Deshalb wurde vorgesehen, folgende Elemente in die kantonale Datenbasis aufzunehmen:

• Normen für die Nutzungsklassen;

• Informationen über die Verfahren (die rechtlich zum Erlass einer Beschränkung führen);

• bauliche Parameter und weitere Attribute für bestimmte Zonentypen;

• Darstellungsmodelle für die verschiedenen Pläne, aus denen eine Nutzungsplanung besteht
(Zonenplan, Sonderpläne, ...).

Aus diesem Grund hat das kantonale Amt für die lokale Planung (UPL) ein neues Referenzmodell
für die Erfassung und Nachführung der Geodaten für die Raumplanung (Datenmodell 2016)
eingeführt.

1. Anpassung des Prozesses der Offizialisierung der Geodaten

Kantonales Datenmodell (Datenmodell 2016)
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1. Anpassung des Prozesses der Offizialisierung der Geodaten

Kanton

Gemeinde

Normen

Bund

Fachstelle der Gemeinde
Externes 

Planungsbüro

Modell für die Erfassung und Nachführung

Geodaten

Minimales Geodatenmodell des Bundes

73 Nutz.pl. 145 Lärmempf. 157 Waldgr. 159 Waldabst.

Amt für die lokale Planung

Rahmen modell ÖREB-K.

Filter

ÖREB-Kataster

ARE

Beziehungen zwischen Modellen im Rahmen der nationalen Geodateninfrastruktur
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Geoportal für den Austausch von Geodaten

Fachstelle der 
Gemeinde

Externes 
Planungsbüro

Kantonale Datenbasis 

Amt für die lokale Planung

Modell für die Erfassung und Nachführung

Kanton

Gemeinde

1. Anpassung des Prozesses der Offizialisierung der Geodaten

Das Geoportal für den Austausch von Geodaten (seit 2016)

Kanton

Gemeinde

Normen

Bund

Fachstelle der Gem. Externes 
Planungsbüro

Modell für die Erfassung und Nachführung

Geodaten

Minimales Geodatenmodell des Bundes

73 Nutz.pl. 145 Lärmempf. 157 Waldgr. 159 Waldabst.

Amt für die lokale Planung

Rahmenmodell ÖREB-K.

Filter

ÖREB-Kataster

ARE
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Die vom kantonalen Amt für die lokale Planung bereitgestellte technische Infrastruktur bietet:

• einen zentralisierten Zugang zu den offiziellen Daten für alle Akteure (Gemeinden und private
Büros);

• die Gewährleistung der Authentizität und Aktualität der Informationen, die über das Geoportal
an alle Akteure verbreitet werden;

• Leistungen zur Kontrolle der geteilten Daten: eine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit Diensten,

welche die Qualität und Zuverlässigkeit der Geodaten gewährleisten.

1. Anpassung des Prozesses der Offizialisierung der Geodaten

Vorteile der kantonalen technischen Infrastruktur
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Gleichzeitig entspricht die kantonale technische Infrastruktur dem Erfordernis der:

• inkrementellen Datennachführung, die eine Beschränkung der Kontrollen auf diejenigen
Bereiche erlaubt, in denen eine Änderung erfolgte;

• Historisierung der Informationen;

• Verwaltung der Informationen, welche die Reproduktion und Verbreitung der Pläne ermöglichen,
aus denen eine bestimmte Planung besteht;

• Verwaltung der baulichen Parameter und der Attribute eines bestimmten Zonentyps.

1. Anpassung des Prozesses der Offizialisierung der Geodaten

Vorteile der kantonalen technischen Infrastruktur
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2. Kantonales Datenmodell (Datenmodell 2016)

Gliederung T_CATEGORIA_SIMBOLO

T_SIMBOLO

T_FAMIGLIA_SIMBOLO

T_PIANO_GRAFICO

T_ELEMENTO_PUNTO_PIANO_GRAFICO T_ELEMENTO_LINEA_PIANO_GRAFICO T_ELEMENTO_POLIGONO_PIANO_GRAFICO T_TESTO_PIANO_GRAFICO T_ZONA_BASE_PIANO_GRAFICO T_ZONA_SOVR_PIANO_GRAFICO

TGEO_ELEMENTO_PUNTO TGEO_ELEMENTO_LINEA TGEO_ELEMENTO_POLIGONO TGEO_TESTO TGEO_ZONA_BASE_POLIGONO TGEO_ZONA_SOVRAPPOSTA_POLIGONO

T_ATTRIBUTO_ELEMENTO_COMUNE T_ELEMENTO_COMUNE
T_ZONA_COMUNE

T_ATTRIBUTO_ZONA_COMUNE

T_DEF_ELEMENTO_CANTONE
T_ELEMENTO_CANTONE

T_ELEMENTO_CANTONE_ATT_CANTONE T_ZONA_CANTONE_ATT_CANTONE

T_ELEMENTO_CH T_ZONA_CH

T_ZONA_CANTONE T_DEF_ZONA_CANTONE

T_ATTRIBUTO_CANTONE

T_VALORE_ATTRIBUTO_CANTONE
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1. Inkrementelle Nachführung

Datenversand beschränkt auf diejenigen Bereiche, in denen eine Änderung erfolgte.

2. Strukturierte Zuordnung der Element- und Zonenkategorien zu den 
verschiedenen grafischen Darstellungen, aus denen eine Planung besteht.  
Verknüpfung jeder Geometrie mit einem oder mehreren Plänen und einem oder mehreren 
grafischen Symbolen (Symbolbibliothek definiert vom kantonalen Amt). 

3. Attribute

Für jeden Zonentyp braucht es eine Reihe von Attributen und obligatorischen Parametern.

2. Kantonales Datenmodell (Datenmodell 2016)

Besonderheiten des kantonalen Datenmodells 
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In Kraft (1) Mutation (2)

Beispiel für die Aufhebung einer Zone (VP) und Ersatz durch eine neue Zone (ZA):

1

2

2. Kantonales Datenmodell (Datenmodell 2016)

Inkrementelle Nachführung

VP VP
(aufgehoben)

ZA
(neu)
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Zone A

Zone A/Plan1/Symbol Ώ

Plan 1 (Zonenplan)

Plan 2 (Sonderplan)

Zone A/Plan 2/Symbol Δ

Symbol Ώ

Symbol Δ
Bibliothek von 

Symbolen

2. Kantonales Datenmodell (Datenmodell 2016)

Zuordnung von Elementen/Zonen zu den grafischen Plänen und Symbolen
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• Eine Reihe von obligatorischen Attributen wurde für jedes Element oder jede Zone eines
Nutzungsplans vorgesehen, der nach den im kantonalen Gesetz vorgesehenen Kategorien
definiert wurde.

• Jede Gemeinde hat die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl freier Attribute für einen bestimmten
Zonentyp zu definieren – auf der Basis der Anforderungen und Besonderheiten des kommunalen
Raumkonzepts.

2. Kantonales Datenmodell (Datenmodell 2016)

Attribute
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3. Geoportale für den Austausch und die Publikation von Geodaten

DATENSYNCHRONISIERUNG

NICHTKONFORM
E PRÄZISION 

UND STRUKTUR

GEMEINDE

OPERATEURE AMT FÜR 

RAUMPLANUNG (UPL)

VERSCHIEDENE 
SOFTWARE FÜR DIE 

ERFASSUNG

DATENMODELL 2016 

OFFIZIELLE 
DATENBASIS

KONTROLLE 
DER 

VORSCHLÄGE 
DER 

GEMEINDEN
NICHTKON-

FORMER INHALT

BESCHLUSSKONFORME DATENNACHFÜHRUNG

GEOPORTAL

AUSTAUSCH 

AUSTAUSCH OFFIZIELLE 
DATEN

MODELL INTERLIS

NEUTRALES FORMAT 
UND FIXE 

DATENSTRUKTUR

BÜRGERINNEN/
BÜRGER

GEOPORTAL 

PUBLIKATION 
ÖREB-KATASTER

KANTON

DATENSYNCHRONI-
SIERUNG
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3. Geoportale für den Austausch und die Publikation von Geodaten

Mit der Einführung des minimalen Geodatenmodells des Bundes (Art. 53 GeoIV) müssen alle
Planungsverfahren (Nutzungsplan, PUC) ausschliesslich via Erfassung von Geodaten erfolgen.

Auch wenn die Abdeckung des Kantonsgebiets mit offiziellen Daten noch nicht vollständig ist,
werden seit 1. Januar 2017 für jedes neue Planungsverfahren strukturierte Daten im INTERLIS-
Format in das kantonale Geoportal integriert.

Ab Januar 2023 wird jedes Planungsverfahren (Nutzungsplan, PUC) ausschliesslich über das
kantonale Geoportal publiziert, um die Rechtskraft der Geodaten sicherzustellen. 2022 ist ein
Übergangsjahr, in dem die Gemeinden bereits die Publikation in digitaler Form wählen
können.

Vorgaben
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4. Ausblick

Dokumentation > www.ti.ch/pr >>> Informatizzazione PR-PUC


